
Verordnung der Stadt Schwabach über das Wasserschutzgebiet in der Stadt Schwabach 
und den Gemeinden Kammerstein, Büchenbach und dem gemeindefreien Gebiet Heiden-
berg (Landkreis Roth) für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Schwabach 
 

(WSGV Obermainbach / Süd) 
 

vom ………. 
 
Die Stadt Schwabach erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetztes (WHG) in der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S.2585), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl I, S.2254), i. V. mit Art. 63 des 
Bayerisches Wassergesetzes (BayWG) vom 25.02.2010 (GVBl S. 66), das zuletzt durch § 5 
des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) geändert worden ist und § 11 Nr. 4 der Dele-
gationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt 
durch Verordnung vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 541) geändert worden ist, folgende  
 
 

Verordnung 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Schwabach wird in der 
Stadt Schwabach und den Gemeinden Kammerstein, Büchenbach und dem gemeinde-
freien Gebiet Heidenberg (Landkreis Roth) das in § 2 näher umschriebene Wasser-
schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 
erlassen. 

 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) das Schutzgebiet besteht aus 

 

3 Fassungsbereichen, 
1 engeren Schutzzone, 
1 weiteren Schutzzone. 

 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im An-

hang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist 
ein Lageplan im Maßstab 1: 5 000 maßgebend, der bei der Stadt Schwabach niederge-
legt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 
Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze 
oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung nä-
heren Kante der gekennzeichneten Linie. 

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere 
Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich ge-
macht. 

  

Anlage 2



§ 3 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
(1) Es sind 
 

  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach 
Nr. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderun-
gen der Erdoberfläche, auch 
wenn Grundwasser nicht auf-
gedeckt wird, vorzunehmen  
oder zu erweitern; insbeson-
dere Fischteiche, Kies-, Sand- 
und Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und Torfsti-
che 

 
 

verboten,  
ausgenommen Bodenbearbeitung, im Rahmen der 
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Gelände-
auffüllungen 

nur zulässig 
- mit dem ursprüngli-

chen Erdaushub im 
Zuge von Baumaß-
nahmen  

 und 
- sofern die Bodenauf-

lage wiederherge-
stellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder 
erneuern  
(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen 
inkl. Erdwärmenutzungen 

nur zulässig für Boden- 
und Baugrunduntersu-
chungen und Baugrund-
eingriffe bis max. 4 m 
Tiefe ohne Einsatz von 
Spülungszusätzen 

nur zulässig für  
Bodenuntersuchungen 
und Baugrundeingriffe 
bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, 
Tunnelbauten 

verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be-
fördern von wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder 
zu erweitern 

nur zulässig entspre-
chend Anlage 2, Ziffer 2 
für Anlagen, wie sie im 
Rahmen von Haushalt 
und Landwirtschaft (max. 
1 Jahresbedarf) üblich 
sind 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG 
außerhalb von Anlagen nach 
Nr. 2.2 (s. Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurz-
fristige (wenige Tage) 
Lagerung von Stoffen bis 
Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür geeig-
neten, dichten Transport-
behältern bis zu je 50 Li-
ter 

verboten 

2.4 Biogasanlagen zu errichten  
oder zu erweitern 

verboten 

2.5 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rückstände 
abzulagern (Die Behandlung 
und Lagerung von Abfällen fällt 
unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.6 Genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen 
im Sinne des Atomgesetzes 
und der Strahlenschutzverord-
nung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 
zu errichten oder zu erweitern 
einschließlich Kleinkläranlagen  

nur Kleinkläranlagen mit 
biologischer Reinigungs-
stufe für bestehende 
bauliche Anlagen zuläs-
sig, wenn die Dichtheit 
und Standsicherheit 
durch geeignete Konzep-
tion, Bauausführung und 
Bauabnahme sicherge-
stellt ist 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserent-
lastungsbauwerke zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte  nur zulässig, wenn diese 
nur vorübergehend auf-
gestellt werden und mit 
dichtem Behälter ausge-
stattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten, ausgenommen 
gereinigtes Abwasser 
aus dem Ablauf von 
Kleinkläranlagen zusam-
men mit Gülle oder Jau-
che zur landwirtschaftli-
chen Verwertung 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

3.5 Anlagen zur  
- Versickerung von Abwasser 

oder 
- Einleitung oder Versicke-

rung von Kühlwasser oder 
Wasser aus Wärmepumpen 
ins Grundwasser  

zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 
von Dachflächen abfließenden 
Wassers zu errichten oder zu 
erweitern (auf die Erlaubnis-
pflichtigkeit nach § 8 Abs. 1 
WHG i. V. mit § 1 NWFreiV 
wird hingewiesen) 

- nur zulässig bei aus-
reichender Reinigung 
durch flächenhafte 
Versickerung über 
den bewachsenen 
Oberboden oder 
gleichwertige Filter-
anlagen 1 

- verboten für Nieder-
schlagswasser von 
Gebäuden auf ge-
werblich genutzten 
Grundstücken 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zuge-
hörige Anlagen zu errichten  
oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ablei-
ten von Abwasser, wenn 
die Dichtheit der Entwäs-
serungsanlagen vor In-
betriebnahme durch 
Druckprobe nachgewie-
sen und wiederkehrend 
alle 5 Jahre durch Sicht-
prüfung und alle 10 
Jahre durch Druckprobe 
oder anderes gleichwerti-
ges Verfahren überprüft 
wird (Durchleiten von au-
ßerhalb des Schutzge-
bietes gesammeltem Ab-
wasser verboten) 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, 
sonstigen Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

- nur zulässig für klas-
sifizierte Straßen, 
wenn die „Richtlinien 
für bautechnische 
Maßnahmen an  
Straßen in Wasser-
schutzgebieten 
(RiStWag)“ in der je-
weils geltenden Fas-
sung beachtet wer-
den  
und 

- wie in Zone II 

nur zulässig  
- für öffentliche Feld- 

und Waldwege, be-
schränkt-öffentliche 
Wege, Eigentümer-
wege und Privatwege 
und 

- bei breitflächigem 
Versickern des abflie-
ßenden Wassers 

- wenn die Schutzfunk-
tion der Grundwas-
serüberdeckung er-
halten bleibt 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.3 wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaugbare 
Materialien (z. B. Schlacke, 
Teer, Imprägniermittel u. ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Eisen-
bahn- oder Wasserbau zu ver-
wenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

--- verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzu-
richten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung 
von Nr. 3.7 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

- nur zulässig mit Ab-
wasserentsorgung 
über eine dichte 
Sammelentwässe-
rung unter Beach-
tung von Nr. 3.7 

- verboten für Tontau-
benschießanlagen 
und Motorsportanla-
gen 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durchzu-
führen 

- nur zulässig mit ord-
nungsgemäßer Ab-
wasserentsorgung 
und ausreichenden, 
befestigten Parkplät-
zen (wie z.B. bei 
Sportanlagen) 

- verboten für Gelän-
demotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheits-
flächen, Notabwurfplätze, mili-
tärische Anlagen und Übungs-
plätze zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzu-
führen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen  
zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzt werden (z.B. Verkehrs-
wege, Rasenflächen, Fried-
höfe, Sportanlagen) 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- 
und bedarfsgerechter 
Düngung  

nur standort- und be-
darfsgerechte Düngung 
mit Mineraldünger zu-
lässig 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- und 
Golfplätzen 

nur zulässig nach Maß-
gabe der Beregnungsbe-
ratung oder bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70 % 
der nutzbaren Feldkapa-
zität 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errichten 
oder zu erweitern  

nur zulässig,  
- wenn kein häusliches 

oder gewerbliches Ab-
wasser anfällt oder in 
eine dichte Sammel-
entwässerung eingelei-
tet wird unter Beach-
tung von Nr. 3.7  
und 

- wenn die Gründungs-
sohle mindestens 2 m 
über dem höchsten 
Grundwasserstand 
liegt 

- wenn die Schutzfunk-
tion der Grundwasser-
überdeckung hierdurch 
im Wesentlichen erhal-
ten bleibt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete  verboten 
5.3 Stallungen zu errichten oder 

zu erweitern 2 
nur zulässig  
entsprechend Anlage 2 
Ziffer 5 a 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Ab-
füllen von Jauche, Gülle, Sila-
gesickersaft zu errichten oder 
zu erweitern 2 

nur zulässig mit Lecka-
geerkennung oder 
gleichwertiger Kontroll-
möglichkeit der gesam-
ten Anlage einschließlich 
Zuleitungen 

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfut-
terbereitung zu errichten oder 
zu erweitern 2 

nur zulässig mit Auffang-
behälter für Silagesi-
ckersaft 

verboten 

6. 
bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennut-
zungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärreste aus Biogas-
anlagen und Festmistkompost  

nur zulässig wie bei  
Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organi-
schen und mineralischen Stick-
stoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachli-
chen und rechtlichen Regeln (z.B. Düngeverord-
nung) 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlammhal-
tigen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat 
bzw. Kompost aus zentralen 
Bioabfallanlagen 

verboten 
- ausgenommen Kom-

post mit RAL-
Prüfzeugnis „geeignet 
für WSZ III“ 

- aus der Eigenkom-
postierung in Haus-
gärten 

verboten 

6.4 ganzjährige Bodendeckung 
durch Zwischen- oder Haupt-
frucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbe-
dingt möglich. 
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unver-
meidbare Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen. 
Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 01.04. einge-
arbeitet werden. 

6.5 Lagern von Festmist, Sekun-
därrohstoffdünger oder Mine-
raldünger auf unbefestigten 
Flächen 

verboten, ausgenommen 
Kalkdünger; Mineraldün-
ger und Schwarzkalk nur 
zulässig, sofern gegen 
Niederschlag dicht abge-
deckt 

verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig 
dichten Foliensilos bei 
Siliergut ohne Gärsafter-
wartung sowie Ballensi-
lage 

verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- 
und Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grün-
land ohne flächige Ver-
letzung der Grasnarbe 
(siehe Anlage 2, Ziffer 6) 
oder für bestehende Nut-
zungen, die unmittelbar 
an vorhandene Stallun-
gen gebunden sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter 
zu errichten 

--- verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahrzeu-
gen oder zur Bodenentseu-
chung 

verboten 

6.10 Beregnung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter Flä-
chen 

nur zulässig nach Maß-
gabe der Beregnungsbe-
ratung oder bis zu einer 
Bodenfeuchte von  
70 % der nutzbaren 
Feldkapazität 

verboten 

6.11 landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflutgräben an-
zulegen oder zu ändern 

 

nur zulässig  
für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.12 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziffer 7 
neu anzulegen oder zu erwei-
tern 

nur Gewächshäuser mit 
geschlossenem Entwäs-
serungssystem zulässig 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 entspricht Zone III II 

6.13 Kahlschlag größer als 
5.000 m2 oder eine in der Wir-
kung gleichkommende Maß-
nahme (siehe Anlage 2, Ziffer 
8) 

 

nicht zulässig,  
(ausgenommen nach vorheriger Anzeige bei Kala-
mitäten) 

6.14 Rodung (s. Anlage 2, Ziffer 8) verboten 
6.15 Nasskonservierung von Rund-

holz 
verboten 

1  siehe ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
 

2  Es wird auf Anlage 7 („Anforderungen an JGS-Anlagen“) der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen sowie auf die entspre-
chenden „Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe“ (TRwS), die nähere Ausführungen zur bauli-
chen Gestaltung enthalten. 

 
(2) In den Fassungsbereichen (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufge-

führte Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen 
der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Was-
serversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftrag-
ten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Num-

mern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ablei-
tung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung ge-
schützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
 
 

§ 4 
Befreiungen 

 
(1) Die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde (Stadt Schwabach bzw. Landratsamt 

Roth) kann unter den Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG von den 
Verboten und Beschränkungen des § 3 eine Befreiung erteilen. 
 

(2) Die Befreiung ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden 
werden und bedarf der Schriftform. 

 
(3) Im Falle des Widerrufs kann die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde (Stadt 

Schwabach bzw. Landratsamt Roth) vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der 
frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbeson-
dere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-

biets haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung  
oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung der jeweils zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde (Stadt Schwabach bzw. Landratsamt Roth) zu dulden, sofern 
sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen 
oder zu ändern. 

  



(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 52 Abs. 4 i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und 
Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-
bietes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzo-
nen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-

bietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte der jeweils zuständigen Kreisverwaltungs-
behörde (Stadt Schwabach bzw. Landratsamt Roth) zur Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.  
 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 
hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 
Beauftragte der Stadt Schwabach bzw. des Landratsamtes Roth zu dulden. 
 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öf-
fentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von 
ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
(Eigenüberwachungsverordnung - EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, 
die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfun-
gen zu ermöglichen. 

 
 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befrei-
ung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist 
über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 52 Abs. 4 i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 
57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung beschränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein an-
gemessener Ausgleich nach Art. 32 i.V. Art. 57 BayWG zu leisten. 

 
  



§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Be-

freiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen. 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Verordnung tritt am 01.xx.xxxx in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten § 2 Nr. 1.2, 2.2, 3.2 und 4.2 der Verordnung der Stadt Schwabach 

über das Wasserschutzgebiet in der Stadt Schwabach und den Gemarkungen Gusten-
felden, Kammerstein und Ottersdorf (Landkreis Roth) für die öffentliche Wasserversor-
gung der Stadt Schwabach vom 02.01.1978 (Amtsblatt der Stadt Schwabach Nr. 2 vom 
13.01.1978), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.12.2001 (Amtsblatt der Stadt 
Schwabach Nr. 54 vom 22.12.2001) außer Kraft. 

 
 
Schwabach, den  
Stadt Schwabach 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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Anlage 2 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nr. 2, 3, 5 und 6 
 
 
1.  Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ in der jeweils aktuellen 
Fassung zu beachten.  

 
 
2.  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  

 
In der weiteren Schutzzone gelten die Vorgaben der AwSV in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

 
Die Prüfpflichten für Anlagen im Schutzgebiet richten sich nach der AwSV in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 
Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten richten sich nach der 
AwSV und gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone, auch für bereits bestehende 
Anlagen. 

 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 
regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen ge-
stellt. 

 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gülle, Jauche, Silagesickersäften und Festmist 
sind in den Nrn. 5.3 bis 5.5 sowie in Anlage 7 AwSV geregelt. 

 
 
3.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der  

Nr. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6, 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 

 
 
4.  Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser (zu Nr. 3.5) 
 

Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderungen 
gemäß Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. Die 
Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägigen Merkblättern des Bayer. Lan-
desamtes für Umwelt (insb. Merkblatt Nr. 4.4/22). 
 

  



5.  Stallungen (zu Nr. 5.3) 
 
 Ziffer 5 a: 
 
 1.) mit Flüssigmistverfahren: 

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das erforderliche Speicher-
volumen für Gülle auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen. 40 Dungeinheiten 
(= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei folgenden Höchststückzahlen für einzelne 
Tierarten an: 
 
- Milchkühe           40 Stück  (    1 Stück = 1,00 DE) 
- Mastbullen           65 Stück  (    1 Stück = 0,62 DE) 
- Mastkälber, Jungmastrinder      150 Stück  (    1 Stück = 0,27 DE) 
- Mastschweine        300 Stück  (    1 Stück = 0,13 DE) 
- Legehennen, Mastputen    3.500 Stück  (100 Stück = 1,14 DE) 
- sonst. Mastgeflügel   10.000 Stück  (100 Stück = 0,40 DE) 

 
Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 Dungeinheiten je Hof-
stelle nicht überschreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entspre-
chenden Dungeinheiten aufzusummieren. 

 
 2.) mit Festmistverfahren: 

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für 
Jauche auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen. Der Tierbestand darf 80 Dungein-
heiten je Stallung bzw. 160 Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei meh-
reren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzusum-
mieren. 

 
 3.) mit gemischten Entmistungsverfahren: 

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entsprechend 1.1 und 1.2 zu 
ermitteln. 

 
 4.) Befreiung 

Die Erteilung einer Befreiung nach § 4 ist bei bestandsgeschützten landwirtschaftli-
chen Betrieben möglich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist (Existenzsicherung) 
und das erhöhte Gefährdungspotential durch technische Anforderungen ausgeglichen 
werden kann, wenn dadurch der Trinkwasserschutz gewährleistet ist.  

 
 Ziffer 5 b: 
 

In der weiteren Zone dürfen einwandige JGS-Lageranlagen (Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft) für flüssige allgemein wassergefährdender Stoffe nur mit einem Leckageerken-
nungssystem errichtet und betrieben werden (siehe AwSV, Anlage 7, Nr. 8.1). 

 
Die Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) sind einzuhalten. 

 
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, sind zu beachten.  

 
Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserver-
sorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 
Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in Zone III vorhandenen  
Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 
 

  



6.  Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 
 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher 
Rinderweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Be-
reich von Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 
 
7.  Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und  
 gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.12): 
 

 Weinbau 
 Hopfenanbau 
 Tabakanbau 
 Gemüseanbau 
 Zierpflanzenanbau 
 Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verle-
gung im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleiben-
der Größe der Anbaufläche. 

 
 
8.  Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen  
 (zu Nr. 6.13, 6.14) 
 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem 
oder in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass 
bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die 
Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur 
noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflä-
chenbedingungen entstehen. 

 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesit-
zer Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  

 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrenn-
ten Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich 
in der Summe überschreiten.  

 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlings-
befall zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten 
Bäume und daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  

 


